
 

 

Beratungsprotokoll 
 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

Sie haben sich entschieden, nach einem ausführlichen 
Informationsgespräch mit dem Abteilungsleiter, Arzt und Übungsleiter (Defi, Notfallkoffer, 

ärztliche Betreuung, Fachübungsleiter*innen, Unfallversicherung durch den Verein, der Gruppenstärke, 

Trainingsangebot, organisatorischen Rahmen, Spielregeln) den von Ihrem Arzt verordneten 
Rehabilitationssport bei der DJK-SAXONIA DORTMUND in Anspruch zu nehmen. Dazu 
müssen Sie lediglich die Kostenübernahmeerklärung des Kostenträgers (z.B. 
Krankenkasse) vorlegen und unterschreiben. Sie müssen weder eine Aufnahmegebühr 
oder eine Zuzahlung an uns leisten noch eine gesonderte Verpflichtung bei uns eingehen. 
Können keine Verordnungen vorgelegt werden, ist der Beitrag für Herzsport zu 
entrichten. Siehe Beitragsordnung. 

Sie haben sich entschieden, folgende Leistung in Anspruch zu nehmen: 

□ Eine freiwillige Mitgliedschaft bei der DJK-SAXONIA DORTMUND 1922 
E.V. nach Maßgabe der Vereinssatzung einzugehen  

Darüber freuen wir uns! Dadurch können alle Angebote aus sämtlichen Abteilungen des 
Vereins angenommen werden und Sie können am Vereinsleben teilnehmen. Auf 
Interesse der Nachhaltigkeit der Rehabilitationsmaßnahme wird auch von den 
Sozialversicherungsträgern eine Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis befürwortet. 

□ Keine Mitgliedschaft einzugehen 

Die Möglichkeit der Teilnahme für Nichtmitglieder endet für Nicht-Mitglieder nach Ablauf 
der Verordnungsdauer oder auch nach 3maligem, unabgemeldeten, Nichterscheinen 
bzw. nach Absolvierung der verordneten Einheiten ohne Kündigungsfrist. Eine 
Verlängerung ist nur noch über die Warteliste möglich. 

 

Zur Vermeidung von Missverständnissen dürfen wir Sie bitten, mit Ihrer Unterschrift zu 
bestätigen, dass Sie die vorgenannte Leistung freiwillig und auf eigenen Wunsch in 
Anspruch nehmen. 

Sie sind darüber informiert worden, dass Ihnen die Teilnahme am Rehabilitationssport 
auch ohne Zusatzleistung möglich ist. 

Alle Teilnehmer/innen sind verpflichtet sich im Falle eines Nichterscheinens frühzeitig, 
spätestens 24 Stunden vor dem Training, beim Abteilungsvorstand abzumelden, 
ansonsten behält sich der Vorstand vor, Sie wieder auf die Warteliste zu setzen und den 
dadurch frei gewordenen Platz einem anderen zu geben. Krankheiten sind davon nicht 
betroffen 
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